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[bookmark: _Toc196301107][bookmark: _Toc217309425]Einführung
Zu den Rahmenbedingungen für den Betrieb eines Pflegeheims gehört die Erstellung eines Konzepts, in dem die Handhabung von Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit festgelegt wird. Dieses Konzept muss die Prävention, die eingesetzten Massnahmen, die Dokumentation und die Schulung des Personals umfassen.
Das vorliegende Konzept wurde vom Kantonsarztamt (KAA) und der Vereinigung Freiburger Alterseinrichtungen und Spitex (VFAS) ausgearbeitet und dient als Grundlage sowohl für die Pflegeheime als auch die Spitex-Dienste.
Einzelne Punkte sind den Gegebenheiten der betreffenden Einrichtung entsprechend zu ergänzen.
[bookmark: _Toc196301108][bookmark: _Toc217309426]Anwendung der Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit
«Grundsätzlich ist jede Zwangsmassnahme gegenüber Patientinnen und Patienten untersagt. Ausnahmsweise kann die Leitung einer Institution des Gesundheitswesens auf Vorschlag der in der Institution tätigen Gesundheitsfachpersonen befristete Zwangsmassnahmen anordnen, die für die Betreuung einer Person unumgänglich sind, jedoch erst, nachdem die Massnahmen mit dieser Person und ihren Angehörigen besprochen wurden» [1]. Die Zwangsmassnahme stellt sowohl nach dem Gesundheitsgesetz (GesG) als auch nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) eine Ausnahme dar [2]. 
Eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit ohne die freie Einwilligung nach umfassender Aufklärung der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers gilt als Zwangsmassnahme [3, 4, 5, 6]. Dafür ist das Hinzuziehen der therapeutischen Vertretung zur Entscheidungsfindung erforderlich. Ist die Pflegeempfängerin oder der Pflegeempfänger urteilsfähig, folgt das Pflegeheim/die Spitex grundsätzlich ihrem bzw. seinem Willen unter Beachtung des Grundsatzes des eigenen Handelns und des Rechts auf Selbstbestimmung sowie der Zustimmungspflicht [7]. Es ist wichtig, die Urteilsfähigkeit der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers, die Angemessenheit der Massnahme sowie das Ausmass des Risikos für diese Person regelmässig neu zu bewerten und diese Punkte rückverfolgbar zu dokumentieren.
Unter bestimmten Umständen kann die Anordnung einer Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit notwendig sein, wenn für die Pflegeempfängerin oder den Pflegeempfänger und/oder für andere Personen eine Gefahr besteht und das Gemeinschaftsleben dadurch gestört wird. 
Liste von Situationen, die eine Gefahr für die Pflegeempfängerin bzw. den Pflegeempfänger darstellt und/oder das Gemeinschaftsleben ernsthaft stört (Beispiele: Stürze, Desorientierung, Umherirren, Eindringen, Gefährdung: Selbst- und Fremdaggressivität, Suchtverhalten, Umgebung ausserhalb der Einrichtung usw.):
Liste der Situationen
« Pflegefachpersonen sind jedoch nicht verpflichtet, eine ihnen anvertraute Person vor allem und jedem zu schützen, auch nicht vor sich selbst. Diese Pflicht wird durch die wohlüberlegte Weigerung einer urteilsfähigen Person eingeschränkt. Pflegefachpersonen sind auch nicht verpflichtet, eine Person zu schützen, wenn dies bedeutet, ihr Schaden zuzufügen, um sie zu schützen. Bei der Anwendung von Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit muss der Grundsatz der Verhältnismässigkeit respektiert werden.» [8]
Eine Sensibilisierung der zu pflegenden Personen und der therapeutischen Vertreter für die Problematik der Zwangsmassnahmen und des Risikomanagements wäre ebenfalls angezeigt [7].
In jedem Fall sollten Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit grosser Sorgfalt und Vorsicht in Betracht gezogen werden.
Bevor eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit ergriffen wird, müssen folgende Kriterien analysiert werden [7]: 
Die Ursachen, die das Team/die Familie dazu veranlassen, die Anwendung einer Zwangsmassnahme in Betracht zu ziehen (Verhalten, Stürze, Belästigungen usw.); 
Die Behebung dieser Ursachen (in Verbindung mit der Pflegeempfängerin oder dem Pflegeempfänger und/oder der Infrastruktur); 
Möglichkeiten, auf die Ursachen Einfluss zu nehmen, ohne die persönliche Freiheit des Pflegeempfängers oder der Pflegeempfängerin zu beeinträchtigen; 
Alternativen zu Zwangsmassnahmen.

[bookmark: _Toc196301109][bookmark: _Toc217309427]Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit können körperliche Verletzungen (Stürze, Schnittwunden, Nervenschäden, Hautrötungen, Durchblutungsstörungen, in Ausnahmefällen: Strangulation) und/oder Auswirkungen auf die funktionelle Mobilität und Autonomie der Person verursachen. 
Darüber hinaus wirken sie sich auch psychologisch auf Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Würde aus und können zu Aggressivität und Depression führen.
[bookmark: _Toc196301110][bookmark: _Toc217309428]Angewandte Massnahmen 
Es gibt verschiedene Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit, die mehr oder weniger einschneidend sein können und von einer Überwachung bis hin zu physischem Zwang reichen.
Liste der verschiedenen eingesetzten bewegungseinschränkenden Massnahmen:
Liste der eingesetzten bewegungseinschränkenden Massnahmen
Als letztes Mittel und wenn alle anderen Massnahmen erfolglos waren, kann der Arzt oder die Ärztin in Absprache mit der therapeutischen Vertretung eine psychoaktive Substanz verschreiben.
Psychoaktive Substanzen, die zur Gewährleistung des ordnungsgemässen Betriebs der Institution und zum Schutz des Pflegeempfängers bzw. der Pflegeempfängerin oder Dritter eingesetzt werden, gelten als chemische Zwangsmassnahmen. Dabei handelt es sich um den gezielten Einsatz von Arzneimitteln zur Verhaltenskontrolle und/oder zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit, ohne dass ihr Einsatz zur Behandlung einer Erkrankung erforderlich ist [7]. Sobald die chemische Ruhigstellung die Bewegungsfreiheit der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers ohne deren/dessen Einverständniserklärung einschränkt, stellt sie eine Zwangsmassnahme dar. Der Reflexionsprozess ist derselbe wie unten beschrieben (Vorgehen für die Anwendung einer Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit).


[bookmark: _Toc196301111][bookmark: _Toc217309429]Analyse und Überlegungen zur Anwendung von Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit
Vor der Anwendung einer bewegungseinschränkenden Massnahme bedarf es einer sorgfältigen Abwägung der Notwendigkeit mit der Pflegeempfängerin oder dem Pflegeempfänger, dem interdisziplinären Team und der therapeutischen Vertretung.
Dabei geht es darum, das Verhältnis von Risiko und Nutzen bei der Anwendung der bewegungseinschränkenden Massnahme abzuwägen.
Zunächst stellt sich die Frage, welches Risiko ohne Massnahmen besteht (z. B. Sturz, Weglaufen usw.), und welches Risiko für die Pflegeempfängerin oder den Pflegeempfänger vertretbar ist; es geht also um die Einschätzung des Risikos und darum, wie es in die Pflege integriert wird (Pflegeprojekt) [7]. Dabei muss das Wohlergehen der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers stets an erster Stelle stehen. 
Es müssen also bestimmte Fragen gestellt werden, nachfolgend eine nicht abschliessende Liste:
*Benötigt es eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit?
Wie äussert sich das Problem [9]?
Weshalb und für wen stellt die Situation ein Problem dar [9]?
Inwieweit versteht die Pflegeempfängerin oder der Pflegeempfänger die vorgesehene Massnahme? (Urteils(un)fähigkeit in Bezug auf die Massnahme)
*Prioritäre Fragen, die sich in einer Notsituation stellen
Welche Alternativen zu einer bewegungseinschränkenden Massnahme gibt es?
Können die Ursachen des Problems behoben/behandelt werden?
Gibt es mögliche Massnahmen, um kurz- oder langfristige Zwangsmassnahmen zu vermeiden?
Beurteilung und Auswahl der bewegungseinschränkenden Massnahme 
Kann die Pflegeempfängerin oder der Pflegeempfänger Präferenzen/Alternativen äussern und können diese so weit wie möglich berücksichtigt werden [9]? 
Welche positiven und negativen Auswirkungen hat die bewegungseinschränkende Massnahme für die betroffene Person?
Welche Nebenwirkungen kann die Verschreibung einer psychoaktiven Substanz bei der betroffenen Person haben?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die negativen Auswirkungen der bewegungseinschränkenden Massnahme zu minimieren (Ausgleichs-/Begleitmassnahmen)?
Wie wird die Pflegeempfängerin oder der Pflegeempfänger informiert (wann, wie, wer)? Wie wird die therapeutische Vertretung informiert / das Gespräch mit ihr geführt (vorzugsweise persönlich)?
Welche Reaktionen/Gefühle können bei der therapeutischen Vertretung und der Pflegeempfängerin oder dem Pflegeempfänger auftreten, wenn sie darüber informiert werden, dass eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit angewendet werden muss/soll?
Was kann es für die therapeutische Vertretung einfacher und/oder schwieriger machen, eine solche Massnahme zu akzeptieren?
Wurde die Pflegeempfängerin oder der Pflegeempfänger und/oder die therapeutische Vertretung über ihre/seine Rechte informiert? [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Diese Fragen müssen in jedem Fall im Vorfeld gestellt und die Antworten rückverfolgbar dokumentiert werden. Spätestens bei jeder Bewertung der Situation oder in Abhängigkeit von der Entwicklung der Situation werden diese Fragen / Überlegungen neu beurteilt. Diese Evaluierung wird in der Pflegedokumentation festgehalten.
[bookmark: _Toc196301112][bookmark: _Toc217309430]Praxis
Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit werden anhand der gemachten und dokumentierten Beobachtungen und Erkenntnisse des Pflegepersonals und des Umfelds veranlasst. Der Entscheid über den Einsatz einer solchen Massnahme wird vom diplomierten Pflegefachpersonal in Absprache mit der Pflegeempfängerin oder dem Pflegeempfänger (Sicherheitsmassnahme) und/oder nach Rücksprache mit der therapeutischen Vertretung bei Urteilsunfähigkeit (Zwangsmassnahme) getroffen. Der Entscheid wird von der oder dem Pflegedienstverantwortlichen der Einrichtung oder des Spitex-Dienstes genehmigt, sowie von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt, wenn sie oder er am Entscheid beteiligt ist. In Notfällen kann das diplomierte Pflegepersonal eine Zwangsmassnahme verhängen und die Unterschrift der oder des Pflegeverantwortlichen oder der Ärztin resp. des Arztes zu einem späteren Zeitpunkt einholen [3, 6].
«Die gewählte Massnahme muss immer so wenig einschneidend wie möglich sein mit einer so kurzen Dauer wie nur möglich. Dabei ist es wichtig, dass der Einsatz von Zwang so gering wie möglich ausfällt und in einem angemessenen Verhältnis zum erwarteten Nutzen der jeweiligen Massnahme steht.» [8]
[bookmark: _Toc196301113][bookmark: _Toc217309431]Begleitmassnahmen
Um die Zwangsmassnahme zu mildern und der Pflegeempfängerin oder dem Pflegeempfänger zu helfen, sie zu akzeptieren, müssen unbedingt Begleitmassnahmen mit einbezogen werden. 
«Die Zwangsmassnahme muss daher möglichst durch eine individuell auf die Person abgestimmte Aktivität kompensiert werden (z. B. Spaziergang, Lesen, Zuwendung und Unterstützung, Physiotherapie usw.). Diese individuellen Massnahmen sind für die Erhaltung der Gesundheit der Pflegeempfängerinnen und -empfänger von Bedeutung». [7]
[bookmark: _Toc196301114][bookmark: _Toc217309432]Vorgehen für die Anwendung einer Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
Siehe Anhang 12.1
[bookmark: _Toc196301115][bookmark: _Toc217309433]Besprechung mit der therapeutischen Vertretung
Die therapeutische Vertretung ist so schnell wie möglich zu informieren. Zweck der Besprechung ist es, die therapeutische Vertretung über die Überlegungen des Betreuungsteams in Kenntnis zu setzen und mit ihr die nächsten Schritte zu besprechen:
	Die anzuwendende Massnahme und die praktische Umsetzung (inkl. Umstände, Begleitmassnahmen) müssen konkret vorgezeigt werden.
Die Dauer der Massnahme innerhalb von 24 Stunden muss klar definiert werden. 
Die therapeutische Vertretung muss einbezogen werden und ihre Vorbehalte äussern oder ihre Ablehnung zum Ausdruck bringen. Zudem wird sie über die Möglichkeit informiert, im Falle einer Ablehnung das Friedensgericht einzuschalten. Das Gespräch muss rückverfolgbar dokumentiert werden.
Die Pflegefachperson, die die Entscheidung getroffen hat, sowie die Pflegedienstleitung unterzeichnen das vom KAA erstellte Anwendungsprotokoll «Zwangsmassnahme und/oder Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit» ebenso wie die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt, wenn sie oder er am Entscheid beteiligt ist. Das Protokoll enthält Angaben dazu, ob die therapeutische Vertretung informiert wurde, gegebenenfalls das Datum der Benachrichtigung sowie ihren Namen. Sie erhält eine Kopie des Dokuments. 
Das Verhalten der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers während der Unterbrechung einer Zwangsmassnahme muss beobachtet und dokumentiert werden. 
Der Zustand der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers und die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Massnahme werden regelmässig neu bewertet, datiert und rückverfolgbar dokumentiert. Bei Beendigung der Massnahme wird die therapeutische Vertretung darüber informiert und das Ergebnis des Gesprächs wird rückverfolgbar dokumentiert.
Im Falle einer Anordnung einer Zwangsmassnahme wird diese von der Pflegedienstleitung im Register für Zwangsmassnahmen vermerkt. 


Im Falle einer Ablehnung der Zwangsmassnahme durch die therapeutische Vertretung müssen die Überlegungen nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit sowie der Nutzen-Risiko-Abwägung bei der Anwendung der bewegungseinschränkenden Massnahme der therapeutischen Vertretung erläutert und rückverfolgbar festgehalten werden. Alternativ können mögliche weniger belastende Massnahmen vorgeschlagen werden. Die Institution/der Spitex-Dienst gewährleistet ebenfalls die Rückverfolgbarkeit: der vorgeschlagenen Zwangsmassnahme durch das Pflegepersonal, der vorgeschlagenen Begleitmassnahme, der Risiken für die Pflegeempfängerin oder den Pflegeempfänger, der Gründe für die Ablehnung durch die therapeutische Vertretungsperson.
Sämtliche Informationen sind in der Akte der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers enthalten. 
Die Pflegeeinrichtung ist für die Sicherheit der Pflegeempfängerin oder des Pflegeempfängers verantwortlich [10]. Die therapeutische Vertretung wird in jedem Fall über die Möglichkeit, sich an das Friedensgerichts zu wenden, informiert. 
Den Institutionen/Spitex-Diensten wird empfohlen, zusätzlich zur Einhaltung des Prozesses und der oben empfohlenen Überlegungen, auch Hilfsmittel zur Reflexion miteinzubeziehen [7]. Dazu gehört die Erstellung eines Leitfadens zur Sturzprävention, der eine Situationsanalyse vor der Einführung einer bewegungseinschränkenden Massnahme ermöglicht [11]. Die Seite der VFAS zum Thema Ethik kann hier ebenfalls eine Hilfe sein [12]. 
[bookmark: _Toc196301116][bookmark: _Toc217309434]Informationen für Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfänger sowie deren Angehörige
Die Informationen über die Leistungen, die den Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfängern (und gegebenenfalls ihren Angehörigen und Vertretenden) bei der Aufnahme in das Pflegeheim/beim Einsatz des Spitex-Dienstes zur Verfügung gestellt werden, sollten Angaben darüber enthalten, welche Massnahmen eine Einschränkung der persönlichen Freiheit darstellen können und sich aus baulichen Zwängen (geschlossener Garten und/oder Räumlichkeiten und/oder Eingangstür), organisatorischen Zwängen (Essenszeiten, Raucherbereiche usw.) und Sicherheitsauflagen (Überwachungskamera, Anwesenheitserkennung in Korridoren, Gemeinschaftsräumen usw.) ergeben können. Ebenso sollte die Institution/Abteilung ihren Standpunkt in Bezug auf die Handhabung von Zwangsmassnahmen darlegen (wer entscheidet darüber, wie werden die therapeutischen Vertreter informiert, welche Art von Überwachung und Ausgleichsmassnahmen werden eingeführt, welche externen Beschwerdemöglichkeiten gibt es) [7].
Liste der Unterlagen, die den Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfänger sowie Angehörigen und Vertretern im Zusammenhang mit der Anwendung von Zwangsmaßnahmen ausgehändigt werden:
Liste der Unterlagen
[bookmark: _Toc196301117][bookmark: _Toc217309435]Schulung des Personals
Je nach Bedarf und Zwecken der Einrichtung müssen für neues Personal spezielle Schulungen zu Zwangsmassnahmen geschaffen, sowie regelmässige Sensibilisierungsmassnahmen, Supervisionen und Diskussionsgruppen für Pflegefachpersonen und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einrichtung/des Dienstes angeboten werden [7].
Liste von eingerichteten Schulungen für die Mitarbeitenden:
Liste der Schulungen
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